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Index

L82000 Bauordnung

L82007 Bauordnung Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13a;

BauO Tir 2001 §24;

BauO Tir 2001 §26 Abs3;

BauRallg;

1. AVG § 13a heute

2. AVG § 13a gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Es besteht keine Verp:ichtung des Verhandlungsleiters, den Nachbarn bei der Bauverhandlung zur Erhebung der nach

Lage des Falls in Betracht kommenden Einwendungen anzuleiten. Die aus § 13a AVG abzuleitende Belehrungsp:icht ist

auf verfahrensrechtliche Angelegenheiten beschränkt und bezieht sich nicht auf Belehrungen in der Sache selbst.Es

besteht keine Verp:ichtung des Verhandlungsleiters, den Nachbarn bei der Bauverhandlung zur Erhebung der nach

Lage des Falls in Betracht kommenden Einwendungen anzuleiten. Die aus Paragraph 13 a, AVG abzuleitende

Belehrungsp:icht ist auf verfahrensrechtliche Angelegenheiten beschränkt und bezieht sich nicht auf Belehrungen in

der Sache selbst.

Schlagworte
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